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Notwendigkeit von Rodungsarbeiten im Tagebau Hambacher Forst

Ihr Schreiben an das Bundesministerium für Umwelto Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU) vom 19. September 2018 über den

webservice https ://fragdenstaat.de

Unser Zeichen: IK III 4 - 41005
Zwischennachricht des BMU vom 19.10.2018

Berlin, 04.12.2018

Sehr geehrter Herr ████,

ich komme zurtick auf Ihr Schreiben vom 20.09.2018,in dem Sie unter Be-

rufung auf das Umweltinformationsgesetz (UIG) um thersendung sämtli-

oher Dokumente/Korrespondenz bitten, welche im BMU bezüglich der The-

matik "Abbaukante versus genügend Kohle für mindestens drei Jahre" zum

Tagebau Hambach vorliegen. Sie beziehen sich dabei auf den Artikel

,,Täuscht RV/l Öffentlichkeit und Kohlekommission?oo der Deutschen

Welle vom 02.09.2018. V/eiterhin bitten Sie um Beantwortung dreier Fra-

gen zum Vorhandensein diesbezüglicher Informationen im BMU sowie dem

beabsichtigten Umgang mit diesen Informationen. Dabei betreffen die Fra-

gen I und 2 denWissensstand hier im Hauseibzw. von Frau Ministerin, den

(Parlamentarischen) Staatssekre tär I innen sowie den Fachabteilungen. So-

weit sich diese Fragen unmittelbar bzw. mittelbar aus dem Aktenbestand des

Zustell- únd Lieferâdresse: Robert-Schuman-Platz 3, Zufahrt über Heinrich-von-Stephan-Straße, 531 75 Bonn

Verkehrsanbindung: Haltestelle Robert-Schuman-Platz, U-Bahn 66 und 68
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Bundesumweltministeriums ergeben, sind die beiden Fragen identisch mit
Ihrem UIG-Antrag auf Heraus gabe,,sämtlicher Dokumente/Korrespo nd,enz

bezüglich der Thematik "Abbaukante versus genügend Kohle für mindes-

tens drei Jahre". Darüber hinaus gehende Aspekte der Fragen I und 2 sowie

di"q Frage 3 wurden Ihnen bereits gesondert mit schreiben vom 19.10.201g

beantwortet.

Ihrem Antrag auf Übersendung der von Ihnen gewünschten umweltinfor-
mationen kann ich nicht vollumfÌinglich entsprechen. Der Antrag wird daher

teilweise abgelehnt.

Begründune:

Die als Anlage I beigefügte ub*ersicht beinhaltet alle im BMU voihandenen

Dokumente, die sachlich von Ihrem .Antrag auf zugangerfasst sind.

Einen Teil dieser Informationen, und zwar die in den Abschnitten I und II
aufgeführten Dokumente, mache ich Ihnen gemåiß $ 4 uIG zugänglich.Da-

bei verweise ich für die öffentlich verfügbaren Informationen (Abschnitt I
auf die aufgeführten Quellen/Links; die in Abschnitt II aufgeführten Doku-

mente finden Sie als Kopie in den Anlagen 2 und 3.

Das BMU macht sich diese Informationen nicht zu eigen und übernimmt

keine Gewähr für die fachliche Richtigkeit

Hinsichtlich der im Abschnitt III aufgeführten Dokumente kann Ihrem An-

trag auf Übersendung nicht entsprochen werden. Der Antrag wird insoweit

abgelehnt.
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Gemäß $ 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG ist ein Antrag, der sich auf interne Mitteilun-

gen der informationspflichtigen Stellen bezieht, abzulehnen, es sei denn, das

öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.

Die in Anlage 1, Abschnitt III aufgeführten Dokumente dienen ausschließ-

lich der BMU-internen Meinungsbildung und der Unterstützung der Haus-

leitung in ihrer Aufgabenerfüllung. Es handelt sich somit um interne Mittei-

lungen im Sinne des $ 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG.

Diese internen Dokumente könnten dennoch zugänglich gemacht werden,

wenn das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. Das öffentli-

che Interesse könnte in diesem Fall auf den Schutz des Hambacher Waldes

als Lebensraum von großer naturschutzfachlicher Bedeutung gerichtet sein.

Die Herausgabe der o.g. Dokumente wäre für den Schutz des Hambacher

Waldes jedoch nur dann von Bedeutung, wenn die Herausgabe dieser Doku-

mente auch entscheidungserheblich wäre.

Im vorliegenden Fall liegt es jedoch in der alleinigen Kompetenz des Lan-

des Nordrhein-V/estfalen bzw. ggf. angerufener Gerichte, über ein etwaiges

Moratorium der Rodung des Hambacher Forsts zu entscheiden. Dazu gehört

auch, die von RWE in diesem Zuqammenhang vorgetragenen Argumente

bezüglich der Rodung des Hambacher Forsts zuvenftzieren und über die

Frage der wirtschaftlichen Notwendigkeit einer Rodung zu befinden.

Die beiden BMU-internen Dokumente basieren jedoch ausschließlich auf

öffentlich zugänglichen oder von RWE vorgetragenen Informationen, sind

also für die Entscheidungsfindung der zuståindigen Behörden nicht relevant.

Daher überwiegt nach sorgfältiger Abwägung das öffentliche Interesse an

der Herausgabe der fraglichen Dokumente nicht das Interesse am Schutz in-

terner Prozesse der öffentlichen Verwaltung.
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Die Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage erfolgt gebühren- und

auslagenfrei.

sollten sie weitere Auskünfte zum verfahren und zu sonstigen Fragen be-

nötigen, stehe ich geme zur Verfügung.

Rechtsb ehelfsbelehrun g

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

widorspruch erhoben werden. Der widerspruch ist beim Bundesministe-

rium für umwelt, 
f fursctrut 

z vndnukleare sicherheit, stresemannstraße

128 - 130,10117 Berlin (Postanschrift: Bundesministerium für umwelt, Na-

turschutz und' nukleare, Sicherheit, 1 1 05 5 Berlin) einzulegon.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

████
██ █████

█
▍

Datenschutzhinweis:

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten (2.8. Name und An-
schrift) wurden bzw. werden ztxnzwecke der Kontaktaufnahrne und Bear-

beitung Ihres Anlie$ens verarbeitet. Die Rechtsgrundlage dafür ist Artikel 6
Absatz 1 Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung in verbindung mit $ 3
Bundesdatenschutzgesetz.rhre Daten werden gemäß den für die Aufbewah-
rung von schriftgut geltenden Fristen der Registraturrichtlinie, die die Ge-
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meinsame Geschäft sordnung der Bundesministerien (GGO) er gdr:zt, geSpei-
'chert. IMeitere Informationen hierzu und äber Ihre Betroffenenrechte finden
Sje in der Datenschutzerklärung des BMU: www.bmu.de/datenschutz
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Anlage L

U¡""rt.lt ¿.. t-ln
tionen

l) Öffentlich verfügbare lnformationen

a) schriftliche Fragen von Mitgriedern des Deutschen Bundesta-
ges (MdB)

Der Wortlaut der Fragen sowie
genannten Anfragen sind über
Deutschen Bundestages u nter
einsehbar.

die Antworten der Bundesregierung die oben
d a s D o ku m e n tat i o n s- u n d I nfo r m afi'onssysfem des
https ://vvww. bu nd e staq.de/dru c ksache n öffe ntt ich

b) Gutachten und lnformationen.von umweltverbänden, öffenflich
einsehbar unter:

S. ub
1 ba-

cher-forst.pdf

1914421,Ziff .16191162na Willkornm
163ziff19144219/099Olaf in der Beek

zitf .8519t44219/093rid Nestle
1914317, Zitf . 8181446Ingrid Nestle

zilf .7119t43178/355Frau Annalena Baerbock

Deutscher Bundestag
DrucksacheNr.

FrageSchriftlÍche Fragen der/des
MdB

zum-hambacher-wa td

https:i/wr,vr,ry. ham þacherforst. co m/

c) Korrespondenz
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il) Nicht öffentlich verfügbare lnformationen, die Ihnen
gemäß S 4 UIG herausgegeben werden

lll) Nicht öffentlich verfügbare lnformationen, die lhnen
gemäß $ I Absatz 2 Nr. 2 UIG nicht herausgegeben
werden

Schreiben von/an Datum Art des Doku-
ments/Betreff

Anton Hofreiter und
Oliver Krischer
(MdB)an Bundesmi-
nister(in) Peter Alt-
maier und Sv'enja
Schulze

21.08.2018 Offener Brief öffentlich einsehbar unter:

https ://www. g ruene-bun-
destas. de/fi lead m i n/me-
dia/oruen ebundes-
taq deithemen azlum-
welVPDF/2O1 80821, Offe.
herBriefHambacher-
Forst.pdf ,

Schreiben von/an Datum Betretr Herausgabe
RWE Power AG (Dr
Kulik, Frau S.
Schunck) an A. Hof-
reiter und O. Kri-
scher (MdB) i Bünd-
nis 90/Die Grünen

23.08.2018 Rodungen im Hamba-
cher Forst sind in der
Rodungsperiode
2018119 nicht mehr
aufschiebbar (Antwort
auf den offenen Brief
vom 21.08.2018)

siehe Anlage 2

RWE AG (Rolf
Schmitz) an Bun-
desministerin S.
Schulze

26.07.2018 Die Rodungen im
Hambacher Forst sind
zwingend erforderlich
und unaufschiebbar

siehe Anlage 2
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it zusätzlicher Baumfäll-

BM U
Hausleitungam für dieI I1 0120bach abHarbeiten

Einschätzung Notwendigke
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RWE Zukunft. Sicher. Machen.

RWE Pôwer Ac. stüttgenweg 2. 50935 Köln

An
Herrn Dr. Anton Hofreiter
Vorsitzenden der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen im Deutschen Bundestag
Herrn Oliver Krischer, Mitglied des Deutschen
Bundes.tags

- per E-Mail-

23. August 201 I
Rodungen im Hambacher Forst sind in der Rodungsperiode 2018/19 nicht
mehr aufschiebbar / Kein ,,Herumbaggern" möglich

Sehr geehrte Herren,

in einem offenen Brief an Bundesministerin Schulze und Bundesminister Altmaier
äußern Sie sich zu den von unserem Unternehmen vorgesehenen Rodungen im
Hambacher Forst. \Mr möchten dieqes Schreiben nicht unkommentiert lassen,
zumal dort einige Zusammenhänge nicht zutreffend dargestellt sind.

Wir hatten den Vorsitzenden der Kommission ,,Wachstum, Strukturwandel und

Beschäftigung" ausführlich den Sachverhalt der Rodungen erläutert. Diese

Sachverhaltsschilderung finden Sie nachfolgend.

Vor dem Hintergrund der Argumentation in lhrem ofienen Brief ist es zunächst
wichtig, insbesondere eine Behauptung richtigzustellen: Unser Unternehmen sei

,,auch in der Lage, so zu baggèrn, dass der Rest des Hambacher Waldeg

erhalten werden kann". Das trifft nicht zu. Der Wald liegt mitteh im Abbaufeld des

Tagesbaus. Um die Kohle aus 400 Metern fördern zu können, werden

standsichere Böschungen auf beiden Seiten des Tagebaus benötigt, mit einem

zwingend einzuhaltenden Neigungswinkel' Wenn um den Wald
' ,,herumgebaggert" würde, wäre der zur Verfügung stehende Abstand zwischen

Wald und Tagebaugrenze jedoch so gering, dass sich die Böschungen - selbst

bei steilst möglicher Ausführung - weit oberhalb des Flözes träfen. Damit käme

der Bagger nicht mehr an die Kohle. Somit ist es aus geometrischen Gründen

schlicht nicht möglich, den Tagebau um den Wald herum zu führen.

Die Rodung ist Bestandteil der so genannten Vorfeldfreimachung, die

kontinuierlich und planmäßig erfolgen muss, um den planmäßigen Fortgang der
Tagebaubetriebe des Rheinischen Reviers sicher zu stellen. Hierzu zählen

insbesondere die Umsiedlungen, der Rückbau von Verkehrswegen und soweit

vorhanden die Rodung von Bäumen auf Basis bestehender Genehmigungen. Die

zeitgerechte Vorfeldfreimachung ist eine notwendige Voraussetzung, um die

Gewinnung von Braunkohle für eine sichere und preisgünstige

RWE Power
Aktiengesellschaft

5tütt9enweg 2

50935 Köln

1 +49221 4800
F +49221480-1351
lwww.rwe.com

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rolf Martin Schmitz

Vorstand:
Dr. Frank Welgand
(Vorsitzender)
Ralf Giesen
Dr. Lars Kulik
Nikolaus Valerius

Sitz dér Gesellschaft:
Essen und Köln
Eingetragen beim
Amtsgericht Essen

HR B r7420
Eingetragen be¡m
Amtsgericht Köln

Í-tR B r 17

Bankverbindung:
Commerzbank Köln
BIC COBADEFF3TO
IBAN: DE72 3704 0044

0500 1 490 00
cläublger-ld Nr.

ÞE37222000001 30738

USt-ldNr. DE 8112 23 345
st-Nr. t I215717l1032
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Energieversorgung ohne Betriebsstillstände zu garantieren. Da Braunkohle nicht
in großen Mengen gelagert werden kann, sondern unmittelbar nach der
Förderung zur Verstromung in den Kraftwerken oder zur Veredlung in den
Fabriken eingesetzt wird, ist ein kontinuierlicher Abbauprozess zwingend
erforderlich. Auch fur weitere, mit der Förderung im Tagebau direkt
zusammenhängende Aufgaben, wie etwa die planmäßige
Wiedernutzbarmachung mit der Herstellung von land- oder forstwirtschaftlichen
Flächen, ist ein unterbrechungsfreier Betrieb notwendig. Das über der Kohle
liegende Erdreich wird abgetragen und unmittelbar auf der Rückseite des
Tagebaus wieder angeschüttet, wo es die Grundlage für die Wiederherstellung
neuer Flächen bildet. Auf diesen Flächen hat RWE z. B. allein auf der
sophienhöhe bis heute mehr als 10 Millionen neue Bäume angepflanzt.

Die Maßnahmen zur Vorfeldfreimachung erfolgen entsprechend der
Genehmigungsauflagen-immer erst zeitnah zur betrieblich notwendigen
lnanspruchnahmê, um einen möglichst langen Erhalt des Vorfeldes zu erreichen.
Das heißt konkret, die Rodungen erfolgen immer unmittelbar bevor das Gelände
durch die Bagger erreicht wird und nicht etwa schon Jahre im Voraus,

Entsprechend schlagen zeitliche Verzögerung sehr schnell auf den
Tagebaubetrieb durch, da hier kaum zeitliche Puffer bestehen. Längerfristige
Unterbrechungen bei der Vorfeldfreimachung führen somit zu
Betriebsstillständen. Derartige Betriebsstillstände führen wiederum dazu, dass
auch die Kohleversorgung der Kraftwerke und damit die Stromerzeugung sowie
die Produktion der Veredlungsbetriebe unterbrochen würde.

Eine vorübergehende Aussetzung der ab oktober 201g geplanten Rodung im
Tagebau Hambach würde bereits kuzfristig die Fortführung des Tagebaus und
damit die Stromerzeugung der Kraftwerke Niederaußem und Neurath sowie die,
Produktion der Veredlungsbetriebe in Frage stellen. Ursächlich hierfür ist in
diesém besonderen Fall auch die Tatsache, dass bereits im vergangenen Jahr
zur Deeskalation der öffentlichen und politischen Diskussionen sowie zur
Erledigung des damaligen Streitverfahrens beim OVG NRW unternehmensseitig
,,freiwillig" keine nennenswerten Rodungen im Hambacher Forst durchgeführt
wurden und deshalb jeglicher Zeitpuffer bereits aufgebraucht ist. Die Abbaukante
des Tagebaus steht bereits jetzt sehr kurz vor der zur Rodung anstehenden
Waldfläehe.

lm Tâgebau Hambach, den Kraftwerken Niederaußem und Neurath sowie den
Veredlungsbetrieben sind derzeit allein rund 4.600 eigene Mitarbeiter und viele
weitere Mitarbeiter von Partnerfirmen beschäftigt.

Angesichts der Dringlichkeit für die Aufrechterhaltung eines planmäßigen
Betriebsfortgangs und damit der Vermeidung erheblicher ökonomischer Risiken
für unser Unternehmen ist és somit nicht möglich, in der kommenden
Rodungsperiode auf die Vorfeldfreimachung zu verzichten. Die Rodungsperiode
ist entsprechend dem Artenschutzgesetz auf die Zeit zwischen Anfang Oktober
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bis Ende Februar befristet, um damit zum Be¡spiel das Nistverhalten der Vögel
nicht zu beeinträchtigen. Sie ist zudem zeitlich mit dem nordrhein-westfälischen
lnnenministerium abgestimmt, da auch entsprechende Personalkapazitäten der
Polizei in der Zeit der Rodung verfügbar sein müssen.

Einen Zusammenhang zwischen der Arbeit der Kommission und den betrieblich
nun notwendigen Rodungen für die Kohlegewinnung der nächsten Jahre aus
dem Tagebau Hàmbach gibt es nicht, Unser Unternehmen hat mehrfach betont,
dass auch wir in der Arbeit der Kommission eine chance sehén, um die
Klimaschutzziele 2030 zu erreichen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit
u nd wettbewerbsfäh ig keit u nseres lndustriestandortes zu sichern. I h re
Vorschläge könnän zudem dazu beitragen, langfristig Planungssicherheit für die
Unternehmen zu schaffen und den Struktun¡¡andel erfolgreiclr zu gestalten.

wir hoffen, unsere Erläuterungen dienen der Klarstellung insbesondere
hinsichtlich der technischen Unmöglichkeit der von lhnen erhobenen Forderung,
um den Wald herum zu baggern. lnsofern hoffen wir auf lhr Verständnis für die
anstehende Rodung, die ja auch von der rahmensetzenden Leitentscheidung der
damaligen Rot-Grünen Landesregierung voll abgedeckt ist. unabhängig davon
stehen wir lhnen für weitere Fachfragen selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

RWE Power
Aktiengesellschaft

fu,ør,*4
Stet'hanie ScìlunckDr. Lars Kulik

Vorstand Ressort Braunkohle

Kopie an:
Bundesmin ister Altmaier
Bundesministerin Schulze

Unternehmenskommunikation &
Energiepolitik
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Frau.Ministerin
Svênja Schulze
Bundésministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit
Stresemannstraße 1 28-1 30
10117 Berlin

Zukunft, Sicher. Machen.

Group Communications &
Publlc Affairs WName
Telefon
Telefax
E-Mail cÅur

+4920112"22088
+4920112-22115
stêphanie.sch unck
@rwe,com

Essen, 26, Julí2018

Die Rodungen im Hambacher Fórst sind zwingend erforderlich und
unaüfschiebbar

Sehr geehrte Frau Ministerin,

zunächst darf ich mich auch im Namen von Herrn Dr. Schmitz noch einmalfür
das konstruktive Gespräch in lhr:em Hause bedanken. Wir hatten dabei auch die
für unser Unternehmen aus bêtrieblichen Gründen unbedingt erforderlichen
Rodungen im Hambacher Forst angesprochen. Dies möchten wir, wie
besprochen, gerne noch einmal dezidiert darstellen.

Um den planmäßigen Fortgang der Tagebaubetriebe des Rheinischen Reviers
sicher zu stellen, muss eine kontinuierliche und planmäßige sogenannte
Vorfeldfreimachung erfolgen (siehe sehematische.Darstellung in derAnlage).
Hiezu zåhlen insbesondere die Umsiedlungen, der Rückbau von
Verkehrswegen, die Regelung liegenschaftlicher Fragen bzw. der Enryerb von
Grundstücken und auch, soweit im Vorfeld vorhanden, die Rodung von Bäumen
auf Basis bestehender Genehmigungen.. Die zeitgerechte Vorfeldfreimachung ist
notwendige Voraussetzung, um die Gewinnung von Braunkohle für eine sichere
und preisgünstige Energieversorgung ohne Betriebsstillstånde zu garantieren. Da
Braunkohle nicht in großen Mengen.gelagert werden kann sondern unmíttelbar
nach der Förderung zur Verstromung in den Kraftwerken oder zur Veredlung in

den Fabrikeh eingesetzt wird, ist eiil kontinuierlicher Abbauprozess zwingend
erforderlich. Auch ftir weitere, mit der Förderung im Tagebau direkt zusammen-
hängende Aufgaben, wie etwa die planmäßige Wiedernutzbarmachung mit
Herstellung von land- oder forstwirtschaftlichen Flächen, ist ein unterbrechuñgs:
freier Betrieb notwendig, Das.über der Kohle liegende Erdreich, der sogenannte
Abraum, wird unmittelbar auf der Rückseite des Tagebaus, der sogênannten
Verkippungsseite, wieder angeschüttet und bildet so die Grundlage filr die
Wiederherstellung neuer Flächen. Die Maßnahmen zur Vorfeldfreimachung
erfolgen dabei immer zeitnah zu den jeweiligen Abbauterminen; der zeitliche

RWE. Altlangesellschaft

AltÊness€ne¡ Shaße !5
45141 Essen

T +49 201 5ì79.0
F +49201 5179-5005
I www,fwé.com

Vorsitzender des
Aufslchtsratesi
Dr, Werner Brandt

vorstånd:
Dr. Rblf Mart¡n Schmltu
(Vors¡tzender)
Dr, Markus Krebber

Sìiz der Cesellschaft:
Essen
Einqetragen belm .

Amtsgerlcht Essen
HandelsrêglsteËNr.
HR B 14 525

USt,-ldNr..DE 8130 23 s84
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vorlauf ist mit Blick auf einen möglichst langen Erhalt des Vorfeldes durch
Genehm ig ungsauflagen begÈenzt. Das heißt konkret, die vorfeldfreimachu n g
erfolgt immer unmittelbar vor der lnanspruchnahme des Gelåndes durch die
Bàgger und nicht etwa schon Jahre im Voraus.

Entsprechend schlagen zeitliche VezÖgerung sdhr.schnell auf den
Tagebaubetrieb durch, da hier kaum zeitliche Puffer bestehen. Längerfristige
Unterbrechungen bei der Vorfeldfreimachung führen somit zu
Betriebsstillständen. Derartige Betriebsstillstände führen wiederum dazu, dass
auch die Kohleversorgung der Kraftwerke und damit die Stromezeugung sowie,
die Produktion der Fabriken und Veredlungsbetriebe unterbrochen würde.

Eine vorübergehende Aussetzúng der ab oktober 2018 geplanten Rodung im
Tagebau Hambach würde bereits kuzfristig die Fortführung des Tagebaus und
damit die Stromezeugung der Kraftwerke Niederaußem und Neurath sowie die
Produktion der Fabriken und Veredlungsbetriebe in Frage stellen. Ursächlich
hierfür ist die Tatsache, dass bereíts im vergangenen Jahr zur Deeskalation der
öffentlichen und politischen Diskussionen und zur Erledigung des damaligen
streitverfahrehs bei m ovG N RW unternehmensseitig,,freiwir rig " keine
nennenswerten Rodungen im Hambacher Forst durchgeführt wurden und
deshalb jeglicher Zeitpuffer bereits aufgebraucht ist. lm iagebau Hamþach, den
Kraftwerken Niederaußem und Neurath sowie den Fabriken und,
Veredlungsbetriebeh sind dezeit allein runci¿600 eigene Mitarbeiter und viele
weitere Mitarbeiter von Partnerfirmen beschäftigt.

Nat[¡rlich haben wir Verständnis für den Wunsch einiger, den Wald zu erhalten.,
Andererseits darf auch die vom Bundesverfassungsgericht als hohes Schutzgut
anerkannte Energieversorgung (,,so wichtig wie das tägliche Brot") nicht außer
Acht gelassen werden. Denn damit verbunden sind hohe Sach- und
Verm ögenswerte des Bergbau- und Kraftwerksbetrei bers, zah lreiche
Arbeitspl{åtze sowie die Wertschöpfung in der Region. Angesichts der
Dringlichkeit für die Aufrechterhaltung eines planmäßigen Betriebsfortgangs ist
es,leider nicht möglich, in der kommenden Rodungsperiode auf die
Vorfeldfreimachung zu vezichten. Diese Sachzusammenhängq, die der
Kohlegewinnung in den kommenden beiden Jahren dienen, sind auch
denjenigen bekannt, die ein Moratorium gefordert haben. Es ist auch bekannt,
das ein Moratorium sehr kuzfristige Effekte håtte und damit keineswegs Einfluss
auf die langfristigen Perspektiven der Braunkohleverstromung hat, mitienen sich
die Kommission ,Wachstum, Stiukturwandel und Beschäftigung" dezeit
beschäftigt. Zu lhrer lnformation fugen wir eine ausftlhrliche Beschreibung {er
Sachzusammenhånge und der Vorgehensweise bei.
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Tagebau Hambach - Ablauf der vorfeldfreimachung
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Zt¡r NotwEndigkeit der Rodung im Hambacher Forst zur Aufrechterhaltung des
Betriebe im Tãgebau Hambach, der Stromerzougung in den Kraftwerken Frimmersdorf .

und Neurath sow¡e,ft¡r die Produktion in den Fa6rikãn der Veredlungsbetriebe

t

Ablauf und Rahmenbedingungen der Vorfeldfreimachung im Tagebau Hambach

Die Restflächen des Hambacher Forsts (ca, 200 ha) machen nur einen kleinen Teil

der gesamlen Vorfeldfläche aus. Das Vorfeld ist ganz überwiegend von
landwirtschaftlichen Flächen geprägt. Die restlichen Flåôhen des Hambacher Forsts

liegen allerdings mittig im Vorfeld des Tagebaus Hambach (vgl. Anlage Luftbild). Die

Abbaukante wird zu Beginn der diesjährigen Rodungsperiode auf rund 300 Meter an

den Restbestand heranger{ickt sein (Tagebauentwicklung ca. 150 m pro Jahr).

Der Tagebau kann urn die betroffenen Waldteile nicht herumbaggern. Das ist

bergbautechnisch schlicht unmöglich. Angesichts des tief liegenden Kohleflözes und

der deshalb raumgreifend anzulegenden standsicheren Böschungssysteme könnte

die Kohle nicht freigelegt und damit nicht gewonnen werden :

Für die Vorfeldfreimachung ist ein Zeitbedarf von etwa 2 Jahren erforderlich und Ro-

dungen diirfen aus Artenschutzgrunden jeweils nur von Oktober bis Februar durch-

geführt werden, so dass die verfägbare Zeit stark eingqschränkt ist und sich zeitliche

Zwänge für nachfolgende Prozessschritte ergeben.

ln der Rodungspe riode 2Q1712018 sind, mít Räcksicht auf die öffentfiche und

politjsohe Debatte sowie das damals beim OVG NRW anhåingige Streitverfahren,

unternehmensseitig freiwillig keihe, nennenswerten Rodungen im l'lambacher Forst

erfolgt. Umso dringlicher ist die Durchfilhrung der Rodung ab Oktober 2018; schon

heute ist der Zeitplan zur Vorfeldfreimachung äußerst ambitionierl und jegliche

Zeitpuffer sind bereits aufgebraucht.

lm Detail er{ordern die Maßnahmen dsr Vorfeldfreimachung im Forstbereich:

. Baumfällungen,

. die Beseitigung der gerodeten Stämme, des Kronenholzes und des Astholzes,

. die systematische und.zeitintensive Metallteilsuche und ggf. die Karnpfmittel-

beseitigung durch die Bezirksregierung;

.. die Zerkleinerung der im Boden befindlichen Baum- und Buschwuzeln und deren

Beseitigung,

. die zum Teilgroßflächigen archäologische Piospektionen und Ausgrabungen

durch die zuståndigen,Amter für Bodendenkmäler und

. ggf,.der Rtickbau von Brunnen, Leitungen, Wêgen und anderer lnfrastruktur.

T



¡ Den ökologischen und arlênschutzrechtllchen Anforderungen ist umfänglich Sorge
getragen

Die Wertigkeit des Hambacher Forstes ist nicht überraschend oder neu. Bereits im
Zuge des Braunkohle¡planverfahrens 1976 ist das Abbaugebiet gesamthei¡ich in
eínem ökologischen Gutachten bewertet worden.

ln Kenntnis Oel Wertigfeit wurde dennoch der Energieversorgung durch Braunkohle
der Vorrang eingeräumt, allerdings mit Festlegung umfangreictrer Ausgleièhs- und
Schutzmaßnahmen. Gemeinsam mit den facnOetrrirOen unO 

"urg"="i"hnÁt"n 

-

Gutachtern ist fiir den Tagebau Hambach und insbesondere auch mit'Blíck auf den
Entfall des Hambacher Forstes ein beispièlloses Artenschutzkonzept mit Ein-
beziehung voh rund 1.500 ha außerhalb des Abbaubereiche-s einschließlich Aufi¡ver-
tung von Ersatzwaldflächen und Anlegung von Leitstrukturen tangtrisiig rit 

"¡""tVolumen von rund 50 Mio. € umgesetzt worden. -

Zusåtzlich sei die bereits nunmehr ebenfalls schon seit rund 35 Jahren bestehende
A.uß¡lkiOne Sophienhöhe genannt, die in großen Teilen aufgeforstet ist und weltweit
als fù¡hrendes Beispiel einer Wiedernutzbarmachung gilt.

' Alle erforderlichen Genehmigungen für die Vorfeldmaßnahmen liegen vollzlehbar
vor

I

Der sogenânnte 2, Rahmenbetriebsplan, in dem nahezu der gesamte.nun zur
Rodung anstehende wald steht, ist im Zuge einer Klage des áuND vom
Bundesverwaltungsgericht bestËitigt worden.

Der 3, Rahmenbetriebsplan fär d.en Fortgang des Tagebaus in den Jahren 2020 b1s
2030 ist im Novemb er 2017 vom VG rt¡ln aür rcag. ã"r BÜr'tD hin für rechtm;ißig er-
klärt worden. Gegenstand der Klage war insbesondere die Frage, ob die Reste. des
Hambacher Forstes unter das FFH-Regime fallen. Die Berufun! wurde nicht zu-
gelassen.

GleichÏalls hatte das vG Kötn im November 2,017 die Klage des BUND gegen den
Hauptbetriebsplan 2015 bis 2017 abgewiesen.

Die Bergverwaltung hat nach dem Urteil den 3. Rahmenbetriebsplan für sofort
vollziehbar erklårt, Hiergegerísind bisher keine Rechtsmittelverfahren angestrengt
worden.

Die Klage des BUND gegen den laufenden Hauptbetriebsplan 01.04.201g bis
31.12.2020 ist zwar anhängig, hat aber infolge iur .ng"oiOneten Sotorruoff=ug"t
keine auischiebende Wirkung. Das hienu anhängige Eilverfahren wird in Käze vom
VG Köln entschieden werden. Da der Klageinhalt identisch mit der angewieseien
Kfage gegen den Hauptbetr:iebsplan ot,oi.eot s bis 31 .tà.zotz ist, dtrrfte eher von
einer entsprechenden aþweisenden Entscheidung auszugehen sein.

a
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Damit liegen alle erforderlichen Genehmigungen fur den Fortgang des Tagebaus voll-

ziehbar vor. Angesichts der bereits erfolgten gerichtlichen ÜberprUfung der Ge-

nehmigungen und des geltenden Rechtsschutzsystems ist die Forderung eines,;Mora'

toriums¡' nicht gereclrtfertigt, Dem Unternehmen wilrde aus einerh drohenden

Betriebsstillstand ein erheblicher finanzieller Schaden entstehen

Hierzu nachstehende weitere Ausfilhrungen:

. Einfluss auf Tagebaubetrleb ln Hambach bei nicht rechtzeltiger Vorfeldfreimachung

Wenn an der,Oberkante des Tagebaus Harnbach noch einzelne Båume stêhen

blieben, dann könntén die Bagger der ersten Sohle,das Erdreich nicht abtragen,

Der Tagebau Hambach besteht aus sieben Arbeitssohlen, auf denen von oben nach

unten erst Abraum und dann die Kohle gewonRen wird. Sobald die:erste Sohle

stehen bleibt kommen nachfolgend alle weiteren Sohlen darUnter,zum Stillstand und

schlussendlich auch die Bereiche zur Kohlegewinnung'

Ein ,;steiler stellen" der Arbeitsböschungen ist nicht möglich, weil die Möglichkeiten

unter Standsicherheitsgesichtspunkten hierzu bereits ausgeschöpft sind.

Ðie von êinigen Tagebaugegnern (u.a.,BUND) wiederholt getåtigte Aussage, dass

auch ohne Rodungen eiñ Tagebäubetrieb noch über mehrere Jahre hinweg möglich

sei, ist schlicht falsch: Eine weitere Aussdtzung der Rodung håtte nachfolgend einen

Stillstand des Tagebaus zur Fôlge.

. l(on$equenz ffir die Stromversorgung duroh Still¡tand dee Tegebâus Hambach

lm Jahr 2017 wurden im Tagebau Hambach rund 39 Mío, Tonnen Braunkohle qeffr-
der¡. Dies entspricht rund 43 a/o de¡ Gesamtförderrnenge im Rheinischen Braunkohle-

revier.

Von der im Tagebau Hambach gewonnenen Kohle wurden im Jahr 2017 rund 27 Mio'

Tonnen zur'allgemeinen Stromerzeugung iri den Großkraftwerken Niederaußem und

Neurath eíngesetzt, Der Tagebau Hambach deokt in NRW hiermit fast 15 % des Sie-

samten Strombedarfs ab, Ës ist ausdrücklicher Wille der Landesregierung NRW, dass

der Tagebau. Hambaeh auch weiterhin in seinen genehmigten Grenzen zur Versor'
gungssicherheit fortbetrieben wird (so die Leitentscheidung vom 05,07.2016):

Ein Ersatz seiner Fördermenge durch andere Tagebaue ist nicht möglich: der Tage-

bau lnden ist nicht an das Schienensystem angeschlossen, über das die mit Kohle

aus Hambach belieferten Kraftwerke versorgt werden. Der Tagebau Garzweiler und

der Tagebau lnden laufen zudem bereits an den Kapazitätsgrenzen'



Neþen den Kraftwerken werden aueh Veredlungsbetriebe und Fabriken mit
Rohbraunkohle aus dem Tagebau Hambach beliefert, Der Fortbetrieb dieser Be-
triebe, in denen u, a. Briketts, Braunkohlestaub und Koks ganz übendegênd für die
lndustrie und untergeordnet für den Hausbrand hergestellt werden, ist aus Kohle-
qualitätsgrrinden alleine abhängig von der Kohlebelieferung aus dem Tagebau
Hambach. lm Jahr 2017 wurden rund 12 Mio, Tonnqn Rohbraunkohle aus dem Tage-
bau Hambach in der Veredlung eingesetzt,

Personalwirtschaftliche Konseq uenzen

lm Tagebau Hambach arbeiten dezeit ca.1270 Mitarbeiter, in den Fabriken und
Veredlungsbetrieben ca. 1340 Mitarbeiter, in den Kraftwerken Niederaußem und
Neurath ca. 1680 Mitarbeiter und im Bahnbetrieb ca, 300 Mitarbeiter (stand
01.08.2017).

Hinzu kommen Mitarbeíter in anderen tagebauübergreiienden Fachbereichen, wie.der
wasserwirtschaft, in den Querschnittfunktionen, z.B. der venrvaltung, sowie den
Partnerfirmen, die hier nicht aufgelislet sind.

Mit einem Stillstand des Tagebaus Hambach wåren somit unmittelbar mehr als 4600
Mitarbeiter plus weitere Mitárbeiter von Partnerfirmen, die in den Betrieþen tätig sind,
betroffen.

Damit ist auch die Wirtschaftlichkeit der Partnerfirmen gefåhrdet. Jedes Jahr ver-
geben wir Aufträge von mehr als 500. Mio. € an rund 1800 Firmen im Rheinischen
Revier.

We m¡t dieser Personalsituation in einem Szenario eines Monate dauernden
Betriebsstillstandes umgegangen werden könnte und wer hierfür die Kosten trüge ist
völlig offen.

Dem Bergbautreibenden entstünde ferner ein erheblicher wiüschaftlicher Schaden,
da die Stromezeugung in vielen Kraftwerksblöcken nicht fortgesetzt werden könnte
und auch die veredlungsbetriebe keine Rohstoffversorgung mehr håtten.
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